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Anfrage der Fraktion DIE LINKE  an den Kreistag am 22.06.2020   
 
Zur Rahmenvereinbarung zur Förderung von Seniorenbegegnungsstätten im Kreis 
Mettmann 
 
Die Fragen werden folgenderweise beantwortet: 
 
1.Welche Möglichkeiten sieht die Kreisverwaltung angesichts der besonderen Situa-
tion, die in der Rahmenvereinbarung zugrunde gelegten Finanzierungskriterien zeit-
lich befristet außer Kraft zu setzen, um das Bestehen der Seniorenbegegnungsstät-
ten im Kreis Mettmann zu sichern? 
 
Die Sockelfinanzierung ist unabhängig von der Pandemie und wurde in Höhe von 
80% bereits ausgezahlt.  
Die Seniorenbegegnungsstätten (BGST) gehen in ihren pandemiebedingten Planun-
gen aktuell davon aus, ein (anstatt zwei) Entwicklungskriterium in diesem Jahr noch 
erreichen zu können und demnach die 10%ige Finanzierung zu erhalten. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, für das Jahr 2020 nur ein Entwicklungskriterium (Projekt) 
mit 10% zu bewerten und das 2. Entwicklungskriterium für dieses Jahr auszusetzen. 
Das bedeutet, diese 10% aufgrund des Engagements der BGST in der besonderen 
Pandemiesituation ohne Auflagen auszuschütten.  
 
 
2. Da die Qualitäts- und Steuerungsgruppe derzeit nicht tagt, stellt sich die Frage, ob 
der Kreis bereits mit den Begegnungsstätten Rücksprache genommen hat und sich 
über die derzeitige Situation der jeweiligen Einrichtung einen Einblick verschafft hat? 
Wenn ja, bitten wir um einen kurzen Sachstandsbericht. 
 
Das Programm ALTERnativen 60 plus pflegt einen regelmäßigen Kontakt zu den ge-
förderten Seniorenbegegnungsstätten im Kreis Mettmann. 
 
Alle Seniorenbegegnungsstätten haben sich aufgrund der andauernden CoronaSitu-
ation auf den Weg gemacht, alternative Angebote anzubieten. Diese umfassen u.a. 
regelmäßige telefonische Kontakte, Initiierung von Nachbarschafts-und Einkaufshil-
fen, Umstellung des angebotenen Mittagstischs auf Abholung bzw. Lieferung aber 
auch die Recherche, Zusammenstellung und Versendung von Beschäftigungsmateri-
alien an die (bisherigen) Besucher der BGST.  
 
Die Rahmenvereinbarung wurde hinsichtlich der Finanzierungssystematik an die be-
stehenden Kontrakte angepasst und befindet sich aktuell im Abstimmungsverfahren. 
Die weiteren Themen können noch nicht behandelt werden, da die Leitungen der 
BGST sich pandemiebedingt noch nicht abstimmen konnten.  
 
Es wird angestrebt, die Finanzierungssystematik noch in diesem Jahr abzuschließen. 


